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Das Recht des ausserehelichen Kindes Ein aktuelles Diskussionsthema

Die junge ledige Mutter, die uns vor einiger Zeit
aufgesucht hat, war arg enttäuscht, als wir ihr
sagen mussten, dass ihre Situation derart sei, dass
eine Vaterschaftsklage gegen ihren Freund
niemals in Frage komme. «Aber ich weiss doch ganz
genau, dass nur X. und nicht der andere der Vater
meines Kindes ist», verteidigte sie sich. Das mag
wohl stimmen, doch steht nach unserem heutigen
Gesetz das Recht auf Seite des X., mussten wir ihr
erklären.
Es kommt anderseits immer wieder vor, dass Väter
ausserehelicher Kinder, die wir wegen Bezahlung
von Unterhaltsbeiträgen belangen, uns beteuern,
dass sie zwar vom Richter als Vater des betreffenden

Kindes erklärt worden seien, deshalb auch
bezahlen werden. «Aber ich bin überzeugt, nicht
der Vater des Kindes zu sein, und wenn die Mutter

ganz aufrichtig ausgesagt hätte, würde das
Resultat der gerichtlichen Abklärung vermutlich
ganz anders aussehen», heisst es oftmals.
Die Probleme um das aussereheliche Kind
beschäftigen die Menschheit seit Jahrhunderten. Im
Mittelalter war es um das Recht des «Unflatskindes»

nicht gut bestellt, und es kam sogar vor,
dass Mutter und Kind des Landes verwiesen wurden.

Vieles hat sich seither gewandelt. Unser

schweizerisches Zivilgesetzbuch, obwohl es bald
fünfzig Jahre alt ist, darf immer noch als
ausgezeichnetes Gesetzeswerk betrachtet werden.
Revisionsbestrebungen zugunsten des ausserehelichen
Kindes gibt es zwar schon seit 30 Jahren, ohne
dass ihnen jedoch bis heute viel Erfolg beschieden
gewesen wäre. Die grosse Zurückhaltung die hier
geübt wird, beruht nicht zuletzt auf der Erkenntnis,

dass die bald fünfzig Jahre alten Bestimmungen

in vorbildlicher Weise dem Schutz des
ausserehelichen Kindes dienen und man sich wohl überlegen

soll, hier Aenderungen zu treffen. Im Jahre
1926 wurde ein entsprechendes Postulat von
Nationalrat Oprecht unerledigt abgeschrieben. Erst
viel später, 1950, reichte der damalige Walliser
Nationalrat von Roten wieder ein Postulat ein.
Da er vor der Begründung, nämlich im folgenden
Jahr, nicht mehr die Gunst der Wähler fand und
aus dem Rate ausschied, blieb die Sache erneut
liegen. Unterdessen hatte sich jedoch auch die
Vereinigung schweizerischer Amtsvormünder mit
den Revisionsvorschlägen befasst. So kam es dann
im März 1954 zu den Postulaten Grendelmeier und
Huber. Der Bundesrat hat beide zur Prüfung
entgegengenommen, so dass die Fragen in nächster
Zeit ernsthaft diskutiert werden.
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